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Anlage 3 zur Vorlage Nr. V/0580/2024 

T e x t l i c h e  F e s t s e t z u n g e n
  

zum Bebauungsplan Nr. 629:  

Wolbeck - Hiltruper Straße / Neuer WLE-

Haltepunkt "Wolbeck" 

Hinweise 

1.  Der Planung zugrundeliegende Vorschriften 

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 

DIN-Vorschriften) können während der Dienstzeiten bei der Stadt Münster, im Kunden-

zentrum „Planen und Bauen“ im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albersloher Weg 33, 

eingesehen werden. 

2.  Bodendenkmäler 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. 

Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 

Bodenbeschaffenheit, Fossilien) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern 

ist der Unteren Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 

Münster (Tel. 0251/591 8911) unverzüglich anzuzeigen (§§ 16 und 17 DSchG NRW). 

3. Eingriffe in den Gehölzbestand: 

Kommt es zu einem Eingriff in den Baumbestand und ggf. Entfernung von potenziellen 

Baumhöhlenquartieren, sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Falls ein Fledermaus-

besatz festgestellt werden sollte, ist die Umsetzung von CEF-Maßnahmen (Aufhängen 

von entsprechenden Ersatzquartieren) notwendig. Die Gehölzbeseitigung hat unter ökolo-

gischer Baubegleitung zu erfolgen. 

4. Minimierung von Lichtemissionen: 

Um die Beeinträchtigung von Insekten und Fledermäusen zu minimieren, sind geschlos-

sene Lampenkörper zu verwenden. Bei der Wahl der Beleuchtung ist auf die Vermeidung 

von Streulicht zu achten. Es sind insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmittel zu 

verwenden (mit einer Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 nm bzw. maximalen 

UV-Licht-Anteil von 0,02 %, bspw. LED-Leuchten mit einer geeigneten insektenfreundli-

chen Farbtemperatur CCT von < 3000 K). 
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